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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, das Gesetz über das Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung und die Strafprozeßordnung 
���� zur Umsetzung der Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen 
die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug geändert werden 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen Anpassungen in Entsprechung der 

Umsetzungsverpflichtung erfolgen, die sich aus der Richtlinie (EU) ����/���� über die 

strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem 

Betrug (im Folgenden: PIF-Richtlinie), ABl. Nr. L ��� vom ��.�.����, in der Fassung der 

Berichtigung ABl. Nr. L ��� vom ��.��.���� S. ��, ergeben. Diese Richtlinie bezweckt die 

Sicherstellung der Angleichung des Strafrechts in den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des 

Schutzes der finanziellen Interessen der Union in Form von betrügerischen Handlungen zu 

Lasten der Einnahmen- bzw. Ausgabenseite und der Vermögenswerte des Unionshaushalts. 

Die PIF-Richtlinie löst im Bereich des gerichtlichen Strafrechts lediglich einen geringen 

Änderungsbedarf aus, weil die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie auf das 

Übereinkommen aufgrund von Artikel K. � des Vertrags über die Europäische Union über den 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden: 

Betrugsübereinkommen), Abl. Nr. C ��� vom ��.��.���� S. �� samt den Zusatzprotokollen 

vom ��. September ����, ��. November���� und ��. Juli ���� zurückgehen, das mit dem 

Strafrechtsänderungsgesetz ����, BGBl. I Nr. ���/����, Eingang in den nationalen 

Rechtsbestand fand, wobei der ausgabenseitige Betrug im StGB geregelt wurde, während die 

Vorgaben zum einnahmenseitigen Betrug im Finanzstrafgesetz umgesetzt wurden. Diese 

„Aufgabenteilung“ zwischen StGB und Finanzstrafgesetz soll auch weiterhin beibehalten 

werden, sodass sich im StGB iW lediglich hinsichtlich der Änderungen beim ausgabenseitigen 

Betrug ein Anpassungsbedarf ergibt. 

Die Hauptgesichtspunkte des Entwurfs sind: 

• Anpassung bzw. Ergänzung der Definition des Unionsbeamten in § �� StGB im Lichte 

der umzusetzenden PIF-Richtlinie. 
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• Beschränkung des Förderungsmißbrauchstatbestands in § ���b StGB um 

Sachverhalte im Zusammenhang mit EU-Geldern. 

• Erweiterung des StGB um zwei Tatbestände (§§ ���c und ���d StGB) in Umsetzung 

der PIF-Richtlinie. 

• Anpassung des Zuständigkeitsbereichs unter Berücksichtigung des erweiterten 

Tatbestandskatalogs in § � BAK-G und § ��a StPO. 

• Erforderliche Anpassungen der StPO aufgrund der Novellierung des BörseG ����. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Strafgesetzbuch, das Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung und die Strafprozeßordnung ���� zur Umsetzung der Richtlinie 

über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 

gerichtetem Betrug geändert werden, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und 

Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

��. Oktober ���� 

Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner  

Bundesminister 
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